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I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan 


"~afenstraße" durch einen braunen Farbstreifen ein- 


deutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt etwa das Gebiet zwischen der Hafen- 


straße, der Berne und der Lüschershofstraße. 


Durch die aus wasserwirtschaftlichen und bergbau- 


lichen Gdnden erfolgte Verlegung der Berne, wurde 


im Bereich der Hafenstraße ein Teil der Sportplatz- 


anlage von Rot-Weiß-Essen vom Hauptsportplatzgelände 


abgeschnitten. Die dort befindlichen Anlagen kamen 


für den Sportbetrieb nicht mehr infrage und wurden 


aufgegeben. Es ist jetzt vorgesehen, dieses bisher 


als Grünfläche ausgewiesene Gelände, für eine gewerb-


liche Bebauung freizugeben. Diese Maßnahme bietet sich 


an, da die hier nördlich und östlich angrenzenden Ge- 


biete bereits für gewerbliche Zwecke genutzt werden. 


Um das neue Gewerbegebiet soweit wie möglich gegen 


Einsicht abzuschirmen, wird eine dauerhafte Begrünung 


durch Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern rund um 


das Gebiet sowie auch zwischen&n einzelnen baulichen An- 


lagen gefordert. Für eine eventuell später erfor- 


derlich werdende Verbreiterung der Berne..ist zwischen 


dem Gewerbegebiet und der Berne ein anbaufreier 


Streifen vorgesehen, der bis zur Inanspruchnahme eben- 


falls als Grünfläche zu unterhalten ist. 


111. Bodenordnungsmaßnahmen und Kosten 


Die vorgesehenen Maßnahmen erfordern keine Bodenord- 
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nung. Desgleichen entstehen der Stadt durch die 


Verwirklichung der Planung keine Kosten. 


Essen, den ?.März 1964 


Diese Begründung hat qemäß $ 2 Abs. 6 des Sundesbau~esetzes 
vom 23. Juni 1:~6o (RG'31. I S. 341) in der Z,eit vom 6. April 

i3G4 bis 5. Mei !?U1! öyfentlich auszelegen. 

U. Mai 1364 
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Mit Rücksicht auf die Paraphenrechisprechungsind die 
Genehmigung des Bnbauungsplanes sowieOrtund Zeit 
der Auslegung des Planer und der Begründung vorsorg- 


